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Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach den Vorschriften 

-  des  Baugesetzbuches  (BauGB)  vom  08.12.1986  (BGBl.  I  S.  2253),  in  der Neufassung vom 
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), 

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),  zu- 
letzt geändert durch Artikel 3 des  Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und  der Auswei- 
sung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466), 

- der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58). 

Festsetzungen nach Landesrecht (§ 9 (4) BauGB) basieren auf der Bauordnung für das Land  Nord- 
rhein - Westfalen (BauO NRW) vom 07.03.1995 (GV NRW S. 218, ber. S. 982), geändert durch  Ge- 
setz vom 24.10.1998 (GV NRW S. 687), geändert durch Gesetz vom 09.11.1999 (GV NRW S. 622), 
in Kraft getreten am 01.06.2000. 

Der Ausschuss  für Stadtentwicklung,  Umwelt 
und  Verkehr  hat  am  06.05.2003  gemäß § 2 
BauGB die Aufstellung des  Bebauungsplanes 
beschlossen. 
(Niederschrift Nr. 3/03) 
Lünen, __________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Beigeordneter 

Der  Ausschuss  für  Stadtentwicklung  hat  am 
30.11.2004 gemäß §  3 (2) BauGB  die öffentli- 
che   Auslegung   des   Bebauungsplanes   be- 
schlossen. 
(Niederschrift Nr. 6/04) 
Lünen, __________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Beigeordneter 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Be- 
gründung hat  in der  Zeit vom  28.12.2004 bis 
einschließlich   31.01.2005   gemäß   §   3   (2) 
BauGB öffentlich ausgelegen. 

Lünen, __________ 

Sachbearbeiter/in 

Der  Ausschuss  für  Stadtentwicklung  hat  am 
__.__.____ gemäß § 3 (3) BauGB die  erneute 
öffentliche   Auslegung  des  Bebauungsplanes 
beschlossen. 
(Niederschrift Nr. _/__) 
Lünen, __________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Beigeordneter 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Be- 
gründung hat in der Zeit vom __________  bis 
einschließlich   __________   gemäß  §  3  (3) 
BauGB erneut öffentlich ausgelegen. 

Lünen, __________ 

Sachbearbeiter/in 

Der Rat  der Stadt  Lünen hat  am __________ 
gemäß § 10 BauGB diesen Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen. 

Lünen, __________ 

Bürgermeister Ratsherr/frau Schriftführer/in 

Der Satzungsbeschluss  vom __________  ist 
gemäß §  10 BauGB  am __________  ortsüb- 
lich bekannt gemacht worden. 

Lünen, __________ 

Bürgermeister 

Die  Planunterlage  entspricht  den Anforderun- 
gen des  § 1  der Planzeichenverordnung  vom 
18.12.1990 (BGBl. I Nr. 3). 

Lünen, __________ 

Abteilung Vermessung 

Städt. Verm.Rat 

FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB) 
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) 

Grünflächen 
(§9 Abs.1 Nr.15 und 20 BauGB) 

OG Öffentliche Grünfläche 

PG Private Grünfläche 

Parkanlage 

Friedhof 

Dauerkleingartenanlage 

Sportplatz 

Spielplatz 
A - Bereich für alle Altersstufen (auch Erwachsene) 
B - Bereich vorzugsweise für schulpflichtige Kinder 
C - Bereich für Kleinkinder und jüngere Schulkinder 
Ausgenommen sind Robinson-, Abenteuerspiel- und Bolzplätze 

Verkehrsgrün 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

Flächen für die Landwirtschaft und Wald 
(§9 Abs.1 Nr.18 BauGB) 

Fläche für die Landwirtschaft 

Wald 

Fläche für die Landwirtschaft und Wald 

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
und Bindungen für Bepflanzungen 
(§9 Abs.1 Nr.25a und 25b BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan- 
zungen 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäu- 
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

Anpflanzung Bäume 

Anpflanzung Sträucher 

Anpflanzung sonstige Bepflanzungen 

Erhaltung Bäume 

Erhaltung Sträucher 

Erhaltung sonstige Bepflanzungen 

Sonstige Festsetzungen 

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen zugunsten der Leitungsträger 
(§9 Abs.1 Nr.21 BauGB) 

GFL 1 Mit Geh-,Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche zugunsten der Anlieger 
(§9 Abs.1 Nr.21 BauGB) 

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und Gemeinschaftsanla- 
gen (§9 Abs.1 Nr.21 BauGB) 

St Stellplätze (§9 Abs.1 Nr.4 BauGB) 

Ga Garagen (§9 Abs.1 Nr.4 BauGB) 

GSt Gemeinschaftsstellplätze (§9 Abs.1 Nr.22 BauGB) 

GGa Gemeinschaftsgaragen (§9 Abs.1 Nr.22 BauGB) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
(§9 Abs.7 BauGB) 

Grenze des Änderungsbereiches 

Baugebietsgrenze und Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

Wasserfläche (§9 Abs.1 Nr.16 BauGB) 

Umgrenzung der Flächen für die Regelung des Wasserabflusses 
(§9 Abs.1 Nr.16 BauGB) 

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefärdenden Stoffen belastet 
sind (§9 Abs.5 Nr.3 BauGB) 

Nicht mehr vorhandene Topographie 

Drain- und Dichtsystem 

gesicherte Umlagerung 

Bauwerksbezogene Gasdrainage 

Ausgasungsbereich 

Festsetzungen auf der Grundlage der Landesbauordnung (BauO NRW) 
(§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §86 Abs.1 und Abs.4 der Bauordnung für das Land NW) 

FD Flachdach 

Firstrichtung 

SD Satteldach 

WD Walmdach 

PD Pultdach 

min z.B.38 Grad = Dachneigung 
Die festgesetzen Dachformen beziehen sich nicht auf Nebenanlagen im Sinne von §14 BauN- 
VO und Garagen. 

Kennzeichnungen 
(§9 Abs.5 Nr.1 und 2 BauGB) 

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen oder ge- 
gen äußere Einwirkungen oder bei denen bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturge- 
walten erforderlich sind 
Umgrenzung der Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mine- 
ralien bestimmt sind 

Nachrichtliche Übernahmen 
(§9 Abs.6 und §172 Abs.1 BauGB) 

Schutzstreifen für Versorgungsanlagen 

Mastfreihaltefläche 

E Versorgungsanlage/-leitung Elektr. oberirdisch 

G Versorgungsanlage/-leitung Gas unterirdisch 

F Versorgungsanlage/-leitung Fernwärme oberirdisch 

Versorgungsanlage/-leitung Hauptabwasserleitung unterirdisch außer Betrieb 

Umgrenzung der Flächen für wasserrechtliche Festsetzungen 

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts 

LS Landschaftsschutzgebiet Nr. 25 

Angrenzender Bebauungsplan 

E Umgrenzung von Erhaltungsbereichen 

D Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen 

D Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen 
(§9 Abs.1 Nr.16 BauGB) 

Mögliche Grundstücksgrenze 

Sanierungsgebietsgrenze / Umlegungsgebietsgrenze 

Stadt Lünen 

. Ausfertigung 

Bebauungsplan 
Nr. 107 

Lüner Heide 

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Blatt. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört die Begründung 
vom November 2004. 

Rechtskraft, __.__.____  Maßstab 1:1000 

FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB) 
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) 

Art der baulichen Nutzung 
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB sowie §2-§11 BauNVO) 

WS Kleinsiedlungsgebiet 

WR Reines Wohngebiet 

WA Allgemeines Wohngebiet 

WB Besonderes Wohngebiet 

MD Dorfgebiet 

MI Mischgebiet 

MK Kerngebiet 

GE Gewerbegebiet 

GI Industriegebiet 

SO Sondergebiet 

Maß der baulichen Nutzung 
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB sowie §16 bis §21a BauNVO) 

0.4 Grundflächenzahl (GRZ) - §19 BauNVO 

(1.0) Erhöhte GRZ nach §17 Abs.2 BauNVO 

0.8 Geschossflächenzahl (GFZ) - §20 BauNVO 

3.0 Baumassenzahl (BMZ) - §21 BauNVO 

III Höchstgrenze der Zahl der Vollgeschosse 

III Zwingend vorgeschriebene Zahl der Vollgeschosse 

III-V Mindest- und Höchstgrenze der Zahl der Vollgeschosse 

FH  m über ???Höchstgrenze der Firsthöhe 

TH  m über ???Höchstgrenze der Traufhöhe 
Die Traufe wird bestimmt durch die Schnittlinien der Außenflächen der Umfassungswand mit 
der Dachfläche. 

Maximale Höhe baulicher Anlagen  

Bauweise,Baulinie-Baugrenze 
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB sowie §22 und §23 BauNVO) 

o Offene Bauweise 

E Nur Einzelhäuser zulässig 

D Nur Doppelhäuser zulässig 

H Nur Hausgruppen zulässig 

ED Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

DH Nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig 

g Geschlossene Bauweise 

g Geschlossene Bauweise mit der Abweichung, dass an den Enden von Gebäudezeilen seitli- 
cher Grenzabstand einzuhalten ist 

a Abweichende Bauweise 

Baulinie 

Baugrenze 

Bauliche Anlagen und Einrichtungen für den Gemeinbedarf 
(§9 Abs.1 Nr.5 BauGB) 

Fläche für den Gemeinbedarf 

Schule 

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

Kindergarten 

Feuerwehr 

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

Kultur
Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

Öffentl. Verwaltungen 

Flächen für Aufschüttungen und Schutzflächen sowie Schutzanlagen 
(§9 Abs.1 Nr.10, 17 und 24 BauGB) 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädli- 
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen 

Lärmpegelbereiche 

Verkehrsflächen 
(§9 Abs.1 Nr.4 und 11 BauGB) 

Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen 

Straßenverkehrsfläche 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung = Mischverkehrsfläche (höhengleicher Aus- 
bau) 

Parkfläche (öffentlich) 

Fußgängerbereich 

R Radweg 

F Fußweg 

FR Fuß- und Radweg 

W Wohnweg öffentlich 

Fahrbahnbegrenzungen 

Einfahrt 

Einfahrtsbereich 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Sichtdreieck 

Versorgungsflächen und Flächen für die Abfallentsorgung und Abwas- 
serbeseitigung sowie für Ablagerungen 
(§9 Abs.1 Nr.12 und 14 BauGB) 

 Elektrizität 

T Trafostation 

U Umspannwerk 

 Gas 

F Abwasser 

 Abfall 

FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB) 
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) 

Im gesamten Plangebiet gelten: 

Satzung der Stadt Lünen zum Schutz des Baumbestandes vom 04.03.1986. 

Satzung der Stadt Lünen zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135a 
- § 135c BauGB vom 06.04.1998. 

Hinweise 

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden- 
funde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung 
von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde und/oder dem Westfä- 
lischen Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 
0271/1261; Fax: 0271/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte minde- 
stens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzge- 
setz NRW), falls diese nicht vorher von der Denkmalbehörde freigegeben wird. Der Land- 
schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 (4) 
DSchG NW). 

2. Werden bei Bodenaushub- und Bodenumlagerungsarbeiten (insbesondere im Kreuzungsbe- 
reich Wehrenboldstrstraße / Am Vogelsberg, Flurstück 668) Boden- und Grundwasserbeein- 
trächtigungen angetroffen, geruchliche und / oder visuelle Auffälligkeiten festgestellt, so sind 
die Arbeiten unverzüglich einzustellen und der Kreis Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, 
Aufgabenbereich Bodenschutz / Altlasten zu informieren und die weitere Vorgehensweise ab- 
zustimmen. Anfallender Bodenaushub ist soweit er nicht zum Wiedereinbau geeignet ist oder 
einer anderen Verwertung zugeführt werden kann, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

3. Die Verwertung von Recycling- Baustoffen für die Herstellung von Trag- und Gründungs- 
schichten ist aufgrund des geringen Grundwasser-Flurabstandes von < 1,0 m aus wasserwirt- 
schaftlicher Sicht nicht zulässig. Bei geplanten Straßen- und Hochbaumaßnahmen sind für 
die Herstellung dieser Schichten ausschließlich natürliche Materialien wie Gesteinsspitt/- 
schotter zu verwenden. 

4. Die im Plangebiet dargestellten Höhen sind Bestandsdaten. 

5. Bei Errichtung von Grundwasserbrunnen für die Gartenbewässerung ist in Abstimmung mit 
der Fachbehörde des Kreises Unna, Fachgebiet Altlasten und Bodenschutz, die Grundwas- 
serqualität zu überprüfen. 

6. In den mit WA 1, 2 und 27 gekennzeichneten Baugebieten ist der Freiraum durch Straßen- 
verkehrslärm vorbelastet. 

7. Zum Schutz vor eindringendem Wasser wird empfohlen wasserdichte Keller (Ausbildung als 
Wanne) vorzusehen. 

Die mit * versehenen Eintragungen erfolgten nach der öffentlichen Auslegung. 

Die Eintragungen in roter Farbe sind Bestandteil des Ratsbeschlusses vom __.__.____. 

* Die textlichen Festsetzungen Nr. 10, 11, 14, 18 und die gestalterische 
Festsetzung Nr. 2 und 7 werden durch folgende  neue Festsetzungen ersetzt: 

10. In den mit WA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, und 25 ge- 
kennzeichneten Baugebieten sind je Einzelhaus max. 2 Wohnungen zulässig. Je Doppel- 
haushälfte und Reihenhaus ist max. eine Wohnung zulässig. In den mit WA 19, 21 und 26 ge- 
kennzeichneten Baugebieten sind je Doppelhaushälte und Reihenhaus max. 2 Wohnungen 
zulässig. 

11. Entlang der Steinstraße und der Straße am Vogelsberg sind insgesamt 80 großkronige Bäu- 
me wie z. B. Acer pseudoplatanus "Erectum" (Berg-Ahorn) HSt., StU. 20 - 25 cm zu pflan- 
zen. 

14. Im Plangebiet können 23.660,36 Ökopunkte nicht ausgeglichen werden. Die fehlenden Punk- 
te werden vom Ökokonto eines Grundstückseigentümers abgebucht. 

18. In dem mit WA 24 gekennzeichneten Baugebiet ist die absolute Höhe der Gebäude auf max. 
4,0 m begrenzt. 

2. In den mit WA 5, 9 und 24 gekennzeichneten Baugebieten sind nur Flachdächer mit einer 
Dachneigung von 0 - 5 Grad zulässig. 

7. In den mit WA 6, 23, und 24 gekennzeichneten Baugebieten sind als einheitliche Fassaden 
Materialien weiße Klinker oder weißer Putz zulässig. Ergänzungen aus Holz sind zulässig. 

Textliche Festsetzungen * ersetzt 

 
Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

1. In den mit WA 6, 7, 8, 12, 17 und 20 gekennzeichneten Baugebieten sind gemäß § 16 (5) BauNVO in 
den mit "A" bezeichneten Bereichen Terrassenüberdachungen und/ oder verglaste Wohnraumanbau- 
ten (Wintergärten) in eingeschossiger Bauweise zulässig. Die festgesetzte Traufhöhe darf nicht über- 
schritten werden. 

2. Gemäß § 19 (4) Satz 3 i. V. m. § 16 (5) BauNVO darf in dem mit WA 14 gekennzeichnetem Baugebiet 
die zulässige Grundfläche (GRZ = 0,2) durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan- 
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um 100 % überschritten werden. 

Bauweise gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

3. In dem mit WA 24 gekennzeichneten Baugebiet gilt für die festgesetzte abweichende Bauweise, dass 
die vorderen, rückwärtigen und seitlichen Grenzabstände auf bis zu 1,5 m reduziert werden dürfen. In 
dem mit WA 1 gekennzeichneten Baugebiet gilt für die festgesetzte abweichende Bauweise, dass an 
eine seitliche Grenze gebaut werden muss. An der anderen seitlichen Grenze ist eine Grenzbebauung 
bis zu einer Länge von 12 m zulässig. 

Mindestgröße der Baugrundstücke gemäß § 9 (1) Nr. 3 BauGB 

4. Die Mindestgrößen der Baugrundstücke werden wie folgt festgesetzt : 
WA 10 und WA 22  = 450 qm; WA 8, 17, 18 und 25 = 500 qm; WA 11 = 600 qm; 
WA 13, 15 und 16 = 700 qm 

5. Gemäß § 31 (1) BauGB i. V. m. § 16 (6) BauNVO darf in den mit WA 5 und 9 gekennzeichneten Bau- 
gebieten die zulässige Grundfläche ausnahmsweise durch Stellplätze, die innerhalb der festgesetzten 
Tiefgarage errichtet werden, um 100 % überschritten werden. 

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 (6) 
und § 14 BauNVO 

6. In den mit WA 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 und 27 gekennzeich- 
neten Baugebieten sind gemäß § 12 (6) BauNVO Carports und Garagen nur innerhalb der festgesetz- 
ten überbaubaren Grundstücksflächen oder in den dafür festgesetzten Flächen zulässig. 

7. In den mit WA 1 und 24 gekennzeichneten Baugebieten sind gemäß. § 14 (1) BauNVO Nebenanlagen 
nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

8. In den mit WA 4, 7, 9, 10, 11, 12 und 13 bezeichneten Gebieten sind innerhalb eines 6,0 m breiten 
Streifens östlich der Straßenbegrenzungslinie der Steinstraße, bauliche Anlagen wie Garagen, Car- 
ports , Stellplätze, Gartenhäuser, Gerätehäuser, Gewächshäuser etc. unzulässig. 

9. In allen Baugebieten sind private Stellplätze, sowie die Zufahrten zu den Stellplätzen und Garagen, mit 
einer wasserdurchlässigen Oberfläche herzustellen. 

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB 

* 10.  In den mit WA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 26 
* gekennzeichneten Baugebieten sind je Einzelhaus max. 2 Wohnungen zulässig. Je Doppelhaushälfte 
* und Reihenhaus ist max. eine Wohnung zulässig. 

Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 und § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB sind gemäß § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
zugleich Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (im Sinne des BNatSchG) 

11. An den inneren Erschließungsstraßen sind 10 großkronige Laubbäume HSt., StU. 20-25 cm und 78 
kleinkronige Laubbäume wie Sorbus aria (Mehlbeere) in Sorten, Malus (Zier-Apfel) in Sorten, Prunus 
avium "Plena" (Vogel-Kirsche), oder Crataegus lavallei "carrierei", Hochstämme (HSt.), Stammumfang 
(StU.) min. 18 - 20 cm zu pflanzen. 

In den beiden Kreuzungsbereichen der Verbindungsstraße Steinstraße/ Am Vogelsberg sind je 4 groß- 
kronige Laubbäume wie Gleditsia triacanthos "Inermis" (Gleditschie) oder Liquidambar styraciflua (Am- 
berbaum) , HSt., StU. 20-25 cm zu pflanzen. 

* Entlang der Steinstrasse und der Strasse Am Vogelsberg sind insgesamt 142 großkronige Bäume wie 
* z.B. Acer pseudoplatanus "Erectum" (Berg Ahorn) HSt., StU. 20-25 cm zu pflanzen. 

Die Baumscheiben für die festgesetzten kleinkronigen Bäume und die Bäume "Am Vogelsberg" müs- 
sen eine Größe von ca. 6 qm, alle anderen eine Größe von 10 qm haben. Sie sind mit Bodendeckern 
(niedrige Sträucher, Rosen oder Stauden) zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die ge- 
nauen Standorte sind soweit möglich, in der Ausbauplanung festzulegen. Die Baumscheiben sind von 
Ver- und Entsorgungsleitungen freizuhalten. 

Die festgesetzte öffentliche Grünfläche - Parkanlage- ist mit standortgerechten Bäumen, Sträuchern 
und Rasen zu gestalten. Der Gehölzanteil muß mind. 30 % an der Gesamtfläche betragen. Fuß- u. 
Radwege sind als wassergebundene Wegedecke aus zuführen. Die Anlage ist fachgerecht zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten. 

12. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Baugrundstücke (Freiflächen) sind dauerhaft zu begrü- 
nen. 

13. In den mit WA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 gekennzeichneten Baugebieten sind die Grundstücks- 
grenzen der privaten Grundstücke entlang der Steinstrasse mit standortgerechten Gehölzen, z. B. Cra- 
taegus monogyna (Weißdorn), Fagus silvatica (Rot-Buche), Ligustrum vulgare (Liguster) in Form einer 
Hecke zu bepflanzen. Die Bepflanzung ist als geschnittene Hecke mit einer Schnitthöhe von minde- 
stens 1,2 m dauerhaft zu erhalten. 

* 14. Im Plangebiet können 21800,36 Ökopunkte nicht ausgeglichen werden. 
* Die fehlenden Punkte werden vom Ökokonto eines Grundstückseigentümers abgebucht. 

Höhenlage der baulichen Anlagen gemäß § 9 (2) BauGB i.V.m. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen 
oder für die Gewinnung von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen gemäß § 9 (1) Nr. 17 BauGB. 

15. In den mit WA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27 ge- 
kennzeichneten Baugebieten darf die zulässige Fußbodenhöhe (OKFF) der Erdgeschosse der zulässi- 
gen baulichen Anlagen auf den privaten Grundstücken nicht höher als maximal 0, 75 m über der vor 
dem jeweiligen Grundstück befindlichen Straßenkrone ( Endausbau) liegen. Soweit die Straße durch 
Aufschüttung höher als das zu bebauende Grundstück liegt, ist die Vorgartenfläche bis auf Straßenhö- 
he anzuheben; sichtbarer Sockel max. 0,75 cm. 

16. In den mit WA 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20 und 23 gekennzeichneten Baugebieten ist die Firsthöhe 
auf max. 8,0 m begrenzt. Der Bezugspunkt ist die vor dem Grundstück befindliche Straßenkrone ( End- 
ausbau ). 

17. In den mit WA 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 und 26 gekennzeichneten Baugebieten ist die 
Firsthöhe auf max. 11,0 m begrenzt. Der Bezugspunkt ist die vor dem Grundstück befindliche Straßen- 
krone ( Endausbau ). 

* 18.  In dem mit WA 24 gekennzeichneten Baugebiet ist die absolute 
* Höhe der Gebäude auf max. 3,5 m begrenzt. 

19. In den mit WA 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20 und 23 gekennzeichneten Baugebieten muss die Traufhöhe zwi- 
schen 3,5 m und 4,0 m liegen. Die Traufe ist der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Der 
Bezugspunkt ist die vor dem Grundstück befindliche Straßenkrone ( Endausbau ). 

20. In dem mit WA 6 gekennzeichneten Baugebiet muss die Traufhöhe zwischen 6,3 m und 6,8 m liegen. 
Die Traufe ist der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Der Bezugspunkt ist die vor dem 
Grundstück befindliche Straßenkrone ( Endausbau ). 

Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun- 
desimmissionsschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB 

21. Zum Schutz vor den Lärmimmissionen aus der Nutzung der Sportanlagen ist in den mit WA 19, 21, 26 
und 27 gekennzeichneten Bereichen eine geschlossene Bebauung mit einer Mindesthöhe von 5 m vor- 
zusehen. 

An den mit "0" gekennzeichneten Baugrenzen (Gebäudeseiten) sind keine zu öffnenden Fenster zu 
schutzbedürftigen Räumen (Wohnräume, einschließlich Wohndiele, Schlafräume, einschließlich Über- 
nachtungsräume in Beherbergungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, Bü- 
roräume (ausgenommen Großraumbüros), Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume) 
zulässig. 

Eine Ausnahme ist möglich, wenn durch die Bauweise sichergestellt wird, dass die Fenster an der zur 
Lärmquelle abgewandten Seite eingerichtet werden, beispielsweise durch Einrichtung eines Erkers, ei- 
nes Wintergartens oder Ähnlichem, welcher in Richtung Lärmquelle mit einem nicht zu öffnenden Fen- 
ster ausgestattet wird. Um von den Festsetzungen abweichen zu können, ist ein gesonderter schall- 
technischer Nachweis erforderlich. 

22. Zum Schutz vor den Lärmimmissionen durch den Verkehr auf der Wehrenboldstraße ist in den mit WA 
1, 2 und 27 an den Gebäuden passiver Lärmschutz auf Basis der DIN 4109 vorzusehen. Zur Bestim- 
mung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist gem. DIN 4109 der "maßgebliche 
Außenlärmpegel" zugrunde zu legen. Auf der Basis des maßgeblichen Außenlärmpegels werden Lärm- 
pegelbereiche und somit die erforderliche Luftschalldämmung festgelegt. Für Außenbauteile von Auf- 
enthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahmen von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) sind 
u. a. die nachfolgend aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung einzuhalten. 

Lärmpegelbereich III, maßgeblicher Außenlärmpegel 61 bis 65 dB (A) Erforderliches R’w,res des 
Außenbauteils bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen = 35 dB und bei Büroräumen o. ä. = 30 dB 

Lärmpegelbereich IV, maßgeblicher Außenlärmpegel 66 bis 70 dB (A) Erforderliches R’w,res des 
Außenbauteils bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen = 40 dB und bei Büroräumen o. ä. = 35 dB 

Die Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes R’w,res hat nach der DIN 4109 zu erfolgen. 
Schlafräume an den der Straße zugewandten Fassaden > = Lärmpegelbereich III sind zu Lüftungs- 
zwecken mit einer schalldämmenden evtl. fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung auszustatten. Das 
Schalldämmmaß von Lüftungseinrichtungen/ Rollladenkästen ist bei der Berechnung des resultieren- 
den Schalldämmmaßes R’w,res zu berücksichtigen. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen 
benutzt werden, kann die Stoßlüftung eingesetzt werden. 

An den rechtwinklig zur Wehrendboldstraße ausgerichteten Fassaden kann der nächst niedrigere 
Lärmpegelbereich angesetzt werden. An den der Wehrendboldstraße abgewandten Fassaden der 
Häuser ist kein passiver Schallschutz erforderlich. Eine weitere Maßnahme des Schallschutzes ist eine 
entsprechende Grundrissgestaltung der geplanten Häuser. So kann bei der Planung der Gebäude dar- 
auf geachtet werden, dass an den der Wehrenboldstraße zugewandten Fassaden im Lärmpegelbe- 
reich III und höher keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen untergebracht werden. 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gemäß § 9 (1) Nr. 21 BauGB 

23. In dem mit WA 10 gekennzeichneten Baugebiet ist die mit GFL 1 bezeichnete Fläche mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger zu belasten. 

24. Im Bereich der Sichtdreiecke sind Sichtbehinderungen (z. B. Zäune, Hecken, Sträucher etc.) 
über 0,7 m nicht zulässig. 

Gestalterische Festsetzungen 

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 Abs.4 BauONRW 

1. In dem mit WA 6 gekennzeichnetem Baugebiet sind nur Satteldächer und in den mit WA 7, 8, 10, 11, 
12, 17, 20 und 23 gekennzeichneten Baugebieten nur Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung 
von 35- 45 Grad zulässig. 

* 2. In den mit WA 5, 9 und 24 gekennzeichneten Baugebieten sind nur 
* Flachdächer mit einer Dachneigung von 0- 3 Grad zulässig. 

3. In den mit WA 6, 17 und 23 gekennzeichneten Baugebieten sind als Dacheindeckung Betondachstei- 
ne oder Tonziegel in roten Farbtönen zulässig. 

4. In allen Baugebieten sind Dacheindeckungen mit glasierten Dachsteinen oder Ziegeln unzulässig. 

5. In allen Baugebieten müssen Dächer aneinander gebauter Häuser von Hausgruppen oder Doppelhäu- 
sern die gleiche Dachform, Dacheindeckung , Dachfarbe und Dachneigung haben. 

6. In den mit WA 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 und 27 gekennzeichneten 
Baugebieten ist je Einzelhaus , Doppelhaushälfte oder Reihenhaus eine Dachgaube pro Dachfläche 
zulässig. Die Breite der Gauben darf 1/ 3 der Trauflänge pro Dachfläche nicht überschreiten. Von der 
Giebelseite der Gebäude ist ein Abstand von min. 2,0 m einzuhalten. 

* 7. In den mit WA 6, 23 und 24 gekennzeichneten Baugebieten sind 
* Fassadenmaterialien nur in weißen Farbtönen zulässig. 

8. In allen Baugebieten sind Flächen für Müllcontainer vor Einsicht von den Erschließungsstraßen durch 
entsprechende Anpflanzungen oder Sichtschutzanlagen abzuschirmen. 

9. In dem mit WA 24 gekennzeichneten Baugebiet (Gartenhofhäuser) müssen die Grundstücke an allen 
Seiten von Gebäudeteilen oder Mauern umschlossen sein. Die Höhe der Mauern muss min. 2,0 m be- 
tra gen. Die Materialien müssen denen der Gebäude entsprechen. 

10. In allen Baugebieten sind je Grundstück 2 Grundstückszufahrten mit max. 3.5 m Breite zulässig. 

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 23

Flaeche 6041.26 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 9, 10, 12, 15, 16, 19
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 6

Flaeche 4681.30 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (zwingende)            2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Doppelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 1, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 20
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 5

Flaeche 1920.22 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (zwingende)            3 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzngen Nr. 5, 6, 9, 12, 13
Gestalterische Festsetzungen Nr. 2, 4, 5, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 10

Flaeche 1923.81 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 4, 6, 8, 9, 10, 12
Textliche Festsetzungen Nr. 13, 15, 16, 19, 23
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 1

Flaeche 8424.07 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      abweichend

Textliche Festsetzungen Nr. 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 22
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 25

Flaeche 1562.07 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 14

Flaeche 14066.71 qm

Grundflaechenzahl                            0.2
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzel+Doppelhaus

Textliche Festsetzungen Nr. 2, 9, 10, 12, 13, 17
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 11

Flaeche 3862.91 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 4

Flaeche 1977.35 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (zwingende)            2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzel+Doppelhaus

Textliche Festsetzungen Nr. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 16

Flaeche 6923.19 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 27

Flaeche 1496.25 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        3 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen

Fortsetzung spez. offen (E,H) Einzelhäuser + Hausgruppen
Textliche Festsetzungen Nr. 6, 9, 12,. 15, 21, 22
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 2

Flaeche 5997.37 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzel+Doppelhaus

Textliche Festsetzungen Nr. 6, 9, 10, 12, 15, 17, 22
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 8

Einrichtung f. Kinder (Kindergarten)     BPL 

Objektname BPL107-Kindergarten

Flaeche 2516.86 qm

Grundflächenzahl 0.4
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze) 1 Vollgeschoss
Bauweise (o, g, a) offen

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 3

Flaeche 2740.   qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzel+Doppelhaus

Textliche Festsetzungen Nr. 9, 10, 12, 15, 17
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 24

Flaeche 5422.10 qm

Grundflaechenzahl                            0.6
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      abweichend

Textliche Festsetzungen Nr. 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18
Gestalterische Festsetzungen Nr. 2, 4, 5, 7, 8, 9

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 26

Flaeche 4184.24 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (zwingende)            2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Doppelh.+Hausgrupp

Textliche Festsetzungen Nr. 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 21

Flaeche 3886.00 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (zwingende)            2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Doppelh.+Hausgrupp

Textliche Festsetzungen Nr. 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 22

Flaeche 1938.58 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 4, 6, 9 10, 12, 15, 17
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 8

Flaeche 10484.64 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 1, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 7

Flaeche 4279.66 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzel+Doppelhaus

Textliche Festsetzungen Nr. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 19

Flaeche 2618.46 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (zwingende)            2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Doppelh.+Hausgrupp

Textliche Festsetzungen Nr. 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 18

Flaeche 1560.20 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 9

Flaeche 2894.82 qm

Grundflaechenzahl                            0.4
Zahl der Vollgeschosse (zwingende)            3 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 5, 6, 8, 9, 12, 13
Gestalterische Festsetzungen Nr. 2, 4, 5, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 20

Flaeche 6494.23 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzel+Doppelhaus

Textliche Festsetzungn Nr. 1, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 12

Flaeche 4109.46 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzel+Doppelhaus

Textliche Festsetzungen Nr. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19
Gestalterische Festsetzngen Nr. 1, 4, 5, 6, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 15

Flaeche 8952.95 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPL107-WA 13

Flaeche 1441.05 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
Gestalterische Festsetzungen Nr. 4, 5, 8

Allgemeines Wohngebiet                   BPL 

Objektname BPl107-WA 17

Flaeche 9122.23 qm

Grundflaechenzahl                            0.3
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      offen
- spez. offen (E, D, H, ED, DH)              Einzelhaeuser

Textliche Festsetzungen Nr. 1, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19
Gestalterische Festsetzungen Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8
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